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Überall auft der Welt ibt sehr viel ausdrückliche Ablehnung VON Folter
\WO der Geschichte immer Folter gegeben hat und ODWO S1e
auch eute och 21Dt, Folter nahezu überall und bedingungslos abgelehnt. So
STe das Übereinkommen der Vereinten Nationen Folter und andere
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung‘* eindeutig fest „ ZUuir Rechtfertigung
VON Folter kann sich aul keinerlei Umstände, mMag sich aDel
Kriegszustand oder drohenden Krieg, innenpolitischeNsoder irgen
einen anderen Notstand€berufen. “2
Bemerkenswert Blick auf die Verurteillung Vonl Folter und SIAUSAaMET,
menschlicher oder entwürdigender Behandlung ist e 9 dass S1e strenger und
bedingungsloser ist als die ehnung des Tötens 1lele, die sich energisch
jede Ausnahme be1 der AÄchtung der Folter aussprechen, Sind bereıit, die irekte
ötung eines anderen Menschen zuzulassen. er oMm: dass viele Men
schen sich ein absolutes Verbot VOIl Folter aussprechen? egen der
skandalösen Vorkommnisse, denen Zeit der Präsidentschaft VON George

Bush beim des amerikanischen ılitärs miıt Kriegsgeflangenen C
kommen ISt, dieser Auf{fsatz sich auft die neuesten ‘beiten amerikanischer
Autoren konzentrieren, welche die TUN: die moralische Ablehnung der
Folter untersucht aben

Warum ıst Folter nrec
Der eologe Sumner Twiss trägt eine reılache Begründung VOTL, dass
Folter absolutes Unrecht ist In selner Untersuchung der Geschichte der Debatte,
die der Verabschiedung der YRlärung der Menschenrechte einschließlic der Ver
urtelung der Folter vorausging, vertritt den Standpunkt, gYeWlSSe die Men-
Schenrechte betreienden orderungen setzten VOIauUS, dass „moralische Über.

praktischer 21Dt, die „VOI Menschen unterschiedlicher, Ja biswe!i-
len einander SORar widerstreitender moralischer Traditionen‘“® geteilt werden.
Damıit mMaCcC Iwiss sich den „moralischen ntutionismus“ VON Jacques arıtain

eigen, der die beeinflusst hatte
Das ZweIıite gyument, das Iwıss ist die VOIll genannte „Position
elines minimalen Naturrechts  “ e1IN! „minımale 1C. des Menschlich-Guten“,
die Irei ist VOIl religlösen mplikationen Dieses minimalistisch konzipierte Natur



Theologisches TeC „impliziert die Annahme, dass Menschen edeutsame Eigenschaften SC
:Orum meın aben, aufgrun deren YEWISSE Bedingungen uıund Praktiken jeden Men-

schen chlecht sind‘“.% Hiıer übernimmt {wıss die Posıtion des Rechtstheoretikers
Michael Perny.

brın {[wısSs Argumente, die Begründung der moralischen Ver-
WEe'  el der Folter auf die möglichen Konsequenzen eines alschen Handelns
hinwelsen. Er welst darauf hin, dass Folter unvermeidlicherweise negative Folgen
cht das pifer hat, sondern auch „Menschen und Gemeinschaften, die
VOIl dem ursprünglichen pfer verschieden Sind“. eine Argumentation impliziert
empirisch belegte Hypothesen einer „Tendenz etastasenbildung oder
Unkontrollierbarkeit der administratıv verhängten Folter“®©. Diese drei nnähe
rungsversuche das ema Folter zeigen ach der Überzeugung VON Iwiıss,
dass einen „übergreifenden Konsens ezüglic des absoluten Verbots der

g1bt uınd dass vielleıic. SOgal einen übergreiifenden Konsens ezüglic
der vernuniftgemälßen Begründung dieses oibt. /
Der Philosoph Davıd Siussman beobachtet, dass sich se1t Cesare Beccarlas 1764
erschjienenem Werk Dei delitti DpenNne (Von den Verbrechen und den rajen
„eEIN reiter und beständiger Konsens aruber en hat, dass Folter
ungewöhnlich ‚barbarisc und ‚unmenschlich‘ ist‘“ 8& Er begründet dies damıt,
dass Kolter Kern „eine besondere VON Unrecht ist, die anderen Hormen
äufßerster EW:; oder Zwangsausübung cht 1n derselben Eindeutigker SCHC
ben iSst“
Sussmans Gedankenführung ist kantianisch, aber eschränkt se1ine ese VOIN

der moralischen erwerllichkeit der Folter NC aufi das gument, dass S1E die
Möglichkeiten des Opfers Selbstbestimmung ıntermiıinilere. Er betrachtet
Folter vielmehr als eiIn©das „Sse1n pier 1n die Lage versetzt, durch sel1ne
eigenen und Emotionen sich selbst mitspielen müssen“, sodass
das pier „ZUum ven Komplizen se1liner eigenen Vergewaltigung  66 wird.10
1eS ist ımindest be1 Kolter Verbindung m1t ernehmungen der
Hür Sussman und andere Kommentatoren gyeschie. Folter unter Umständen,
denen pier und ater sich einer „zutieist unproportionalen Beziehung VoOoNn

Abhängigkeit und Verletzharkeit‘“l4 befinden pfer Ssind sich auch bewusst, dass
der Olterer versucht, S1€e dazu rngen, ihre eigenen Verpflichtungen
und Interessen handeln.1“
Sussman 1st der Änsicht, dass die orthodoxen antianischen Argumente, ODWO
S1€e star se1INn können, doch cht die olle Bedeutung der Folter erfassen. em

sich Einsichten VOIl Elaine Scarry eigen mac 1bt edenken „Der
Olterer EMAC sich des Schmerzes des Opfers uınd dadurch sel1nes Körpers,
sodass dieser eginnt, Ausdruck dessen werden, Was der Olterer |
Das pfer erlebt se1in ı1den cht infach als ELWAaSs, das zugelügt WIL'
sondern als eLWwas, das sich selbst zufü als eine erral sich selbst, der
EWIF. durch meıiınen Örper und dessen Gefühle“15 em dem Olterer
1ders eistet, verursacht das pfer mehr en und Schmerz selinen
Örper diese Weise ist das pier N1IC einfach PaSSIV, sondern einem



Kennetnh„aktıven Komplizen  DL selner SIAUSAMEN Behandlung.1+ SO leiden Folteropfer,
WeNn S1Ee überleben, oft „einer tieigreifenden Selbstentiremdung gegenüber IMes
ihrem ektiven uınd emotlonalen Leben“ 15
Überdies ist cht einfach S!  9 dass das pier blofis aufgrund der Übermacht des
Folterers die Kontrolle verliert, Ssondern erlebt sich selbst als denjenigen, der
die Kontrolle ufgibt. Folteropier gleichen darın piern VOL Vergewaltigung, „dıe
olt VON der rage besessen S1Ind, ob S1E 1ders geleistet oder Sich

bereitwillig auifgegeben aben  6 15
David Luban, Professor der Rechtswissenschaft, gibt bedenken, dass Folter
VOIl vielen Menschen deswegen als absolutes Unrecht betrachtet wird, weil SIE
besonders star' westlichen Überzeugungen ezüglic. der Bezilehung zwischen
dem S und dem Ndividuum widerspricht.!‘ Er betont, HKolter sSe1 „e1IN auf die
höchste Stufe der Intensität erhobener i1krokosmos tyrannischer politischer
Beziehungen, die eitigsten VO  S iberalismus gehasst werden“1& Kurz C
sa ubDans Argumen  on die Folter ist kontextabhängig, da S1Ee en

Bündel VOI milieubedingten Überzeugungen voraussetzt, die miıt der weıt
verbreiteten liberalen Tadılıon verbunden Sind, die VOI der westlichen ultur
geprägt ist
Hür Luban „1ST Folter immer verbunden miıt militärischer Eroberung, VO  Z Staat
verhängter Bestrafung, VON diktatorischen egimen ausgeübtem Terror, EIZWUN-

Geständnissen und Unterdrückung der Überzeugung VOIl Dissidenten ein
oVON Übeln, WIe S1e

den absolutistischen ystemen herr
schen, die der Liberalismus verab- Kenneth Himes, geb. 1950 n Brooklyn, New York, ıst

Franziıskaner und unterrichtete vielee derscheut.“19 Luban vertrıitt die Über.
Washington Iheological Union (WTU) In WashingtonZCUZUNgG, dass Folter bei der erne Seit SeCHSs Jahren ist außerordentlicher Professor und

MUung VON Inhaftierten, auch WLn Vorsitzender des Iheologie-Departments Boston
aDel niormationen ber geplante College, JSAÄ Fr promovierte über Religion und OÖffentliche
EeITOF.: geht, selbst eın welterer Ordnung der uke University. Zu se/nen Forschungsge-
tyrannischer Übergriff iSt, der libe bieten gehören die Katholische Soziallehre, ethische
ralesentabu sSeiIn SO Fragen ImM Zusammenhang von Krieg und Frieden SOoW/e

die amerikanıiısch-katholischen Bewegungen fürIn der Argumentation VON Iwıss und Sozialreform. Veröffentlichungen Responses 707Sussman o1bt eindeutig deontologi- Questions Catholic Socıal] Feaching (2001) Modern
sche emente, die beginnen miıt der Catholic Social! Teaching: Commentaries and Interpretati-
assung VOIl der menschlichen ONs (2005). Für CONCILIUM schrieb zuletzt über „DIE
Person und dem, Was unzulässig ist Rede Vo  s gerechten Krieg In christlicher Iradıtion” In Heft
bei der und Weise, WI1e Menschen 2/2001 Anschrift: Department of €0O[/09y, Boston

werden sollten Luban dI- College, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill,
JSA F-Mail. kenneth.himes@bc.edu.gumentiert cht Aaus einem un1ıver-

salistischen Ansatz, ODWO
schlussfolgern könnte, enke, dass das Liberale ers  N1s der menschlichen
Person sSseINnemM Wesen gemein S  mig und auch autf nichtwestliche Men
schen anwendbar sSe1



Iheologisches
Forum Bedarf CS notwendigerweise eıner religiösen

Argumentation?
Jeremy aldron, Proiessor der Rechtswissenschaft, ylaubt, notwendig sSe1 „EIN
eindeutiger und ınmissverständlicher Rahmen, Nnner! dessen das ema
Kolter i1skuUue werden kann  “ Era dass ein olcher ahmen, WIe
irüher öffentliche Denken star und eindeutig gegeben Wi eute och
chwach und wenig eindeutig vorhanden sel, und aufgrun der Argumente
und der Taxls der Bush-Administration, deren „Ziel W eine osphäre der
Verwiırrung EIZEUZCN, der ehrenwerte Leute Nner. und aufßserhalb der
bewalfneten Streitkräfte dazu gebrac werden sollten, die Richtlinien
Folter als ein ompliziertes und schwieriges technisches Problem betrachten
STA} als eın eindeutiges und kompromisslosesVeO
dron möchte sehen, dass die Ächtung der Folter ohne alle Ausnahmen wieder

eCcC gyesetzt WIN sowohl 1n der Gesetzgebung als auch kulturellen
Konsens Damıiıt dies wirklich gyeschieht, 1U USS selner Meinung nach die christli:
che theologische Tradition „dem jemlich verschwommen und ärmlich yeworde-
He Vokabular der Wwe  en Kommentatoren Hilie kommen“. Er bietet ein1ge
Beispiele thischer Vorstelungen, die der stTlıchen Tradition 21Dt. Da.

gehö die Lehre ber moralische Forderungen VON absoluter Geltung, die
nützliche Dienste könnte beim iederautfbau einer thischen Rahmenord
NUNg die Diskussion ber die Folter. Außerdem vertritt aldron die Über-
ZEUZUNG, dass „eIn Verbot, das sich auf eiIn gyöttliches gründet, Geltungs-
ansprüche hat, die ber Erwägungen auifgrun VOIl vernünftiger Nützlich
keit hinausgehen“20, Um wirklich überzeugend se1n, meılnt Waldron,
eine deontologische Argumentation theologischer Unterstützung.
In dieses espräc hat sich auch die Moraltheologin Jean er VOIll der Notre
Dame University eingesc  et. S1e Iragt „Welchen Stellenwert hat die Norm, die
Folter verbietet? Fulst S1e auft einem gyöttlichen (und WEeLN ]9, auf welchem
oder auft irgendeiner anderen Grundlage ?“ Nach Jean er können unls

die Ächtung der Folter N1C auft eine direkte SCHe Weisungen, und
weıte Strecken der Geschichte „Wadl uUuNnseTIelNl STlıchen Vorfahren N1IC
selbstverständlich, dass Gott Folter verbietet“21
Jean erhält leicht einsehbar, dass FKolter das grundlegende ebot, den
Aachsten CDeN. verletiz OLIC eine „Analyse EWE sich VOl dem Urteil,
dass eine esTMMTEe des Handelns eine besonders schwerwiegende Verlet:
ZUN der Menschenwürde edeutet, der olgerung, dass dieses Got
tes Wilen, wWw1e der Nächste Z Ausdruck OMMT, verletzt“
Man beachte jedoch, „dass die €  ng aufi es der Schlussfolgerung,
dass Kolter eiIn AngriXi auft die Menschenwürde 1ST, sachlich keinerlei welıtere
egründung hinzufügt Die der Argumentatiıon welst vielmehr die entge
gengesetzte Richtung.“ 4<
Jean er hat Vers  N1s die ng der Sittenlehre auf eine gyöttliche
Sanktionierung, aber S1Ee bemerkt, gyebe „keine SC Unterscheidung



zwischen gyöttlichem eC und menschlicher Sittlichkei . WIEe aldron anneh- Kennetn
enn „SANZ gyleichgültig, Was Zu Ausgangspunkt normativer Überle- Hımes

machen, ob S1e auf gyöttliches eCcC oder auf eın Naturrecht oder den
kategorischen mperativ gründen, als Normen wirksam werden können diese
Ausgangspunkte durch gesellschaftliche Prozesse der Reiflexion und der
Praxıis”, die SC aruber ermöglichen, Was als richtiges oder
alsches beurteilen ist. 25 enn Jean er giult Eıiıne edingungs-
lose Ächtung der Folter „kann N1IC. auifgrund der NnNn. verteldi. werden,
dass S1e den tatus eines gyöttlichen Gebotes hbn OIC. ein Urteil 99:  omm erst
als Schlussfolgerung einer normatıven Argumentation zustande und kann cht

AÄusgangspunkt sSein  06 Z
Jeaner nımmt die rage auf, welche Argumentation verwendet werden kann,

eın absolutes Verbot VON HKolter begründen Sie äulsert ihre Überzeugung,
dass Folter eın Angrifi auf das es ist, das jeder Mensch verkörpert, S1e
1bt jedoch Z  9 dass die atsache, dass jeder Mensch es ist, unls N1IC
daran ern kann, emandem ın außergewöhnlichen Notsituationen das en

nehmen.
Im schluss Thomas VOIll Aquin behauptet Jean er, die IMAgO Dei 1
Menschen wurzele „den menschlichen Fähigkeiten vernünftigem Urteilen,
Entscheidungen en und 1n Übereinstimmung mi1t diesen Entscheidungen
Irei andeln“; miıt anderen en 1n vernunitgemäßer Freiheit Folter ist
Unrecht cht allein deswegen, weil S1e Zwang ausübt, weil also SCZWUNZCNH
1st, inge Lun, die 1 Allgemeinen N1IC. tun wünscht HKolter „setzt den
Willen aufßer weil S1Ee das empändliche Gleichgewicht der seelischen Kräfite
untergräbt, welche die Integrität, das Empänden des Wohlseins und der Selbst
kontrolle des Ndividuums echterhalten“ 25

Jean er Zz1e den Schluss, dass Folter einen AngriX auftf die Fähigkeit der
pier darstellt, sich selbst als geistbegabte Geschöpfe en „Keinerlei
Erwägungen ezüglic persönlicher oder nationaler Sicherheit, Ja N1IC einmal
die Möglichkeit, dass sehr viele Menschen Leben verlieren könnten, können
einen auft die ınantastbare Gottebenbildlichkeit des Menschen, auf sSeiINe
Möglic.  eiten, Glaube, Hofinung und J1e eben, rechtiertigen.“ Das 1st „der
entscheidende theologische Grund”, WAaTUuM Kolter edingungslos geächte WeI -

den sollte_ 20

Schlussbemerkung
Dieser Überblick ber zeitgenössische Autoren zeigt, dass alle die Überzeugung
eilen, dass Folter eiIn auft etwas ISt, das dem Menschen utiefst eigen
ist Sie verwenden uınterschiedliche Namen aber W1e eın roter aden
Zz1e sich durch ihre Argumente die Überzeugung, dass HKolter dem Wesen des
Menschen auf eine direkte und Skan  0OSe Weise EeW,; antut, WIe dies cht
einmal beim oten der ist Das ist der Grund, WAaTIuUull diese Gelehrten
eintreten, dass HKolter ohne jede Ausnahme geächte werden iINUSS
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